
 

 

 

 

Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) vom 03.07.2009 
 
§ 13 Qualifikationsphase  
 

Leistungskurse 
 

Grundkurse 

 
• Wahl zweier Leistungskurse am Ende der Jahrgangsstufe 11 
 
• ein Leistungskurs muss eine fortgeführte Fremdsprache oder 

Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein 
 
• der zweite Leistungskurs kann frei gewählt werden  

 
• ein Fach kann nur als Leistungsfach gewählt werden, wenn es am 

Ende der Einführungsphase mit mindestens fünf Punkten 
abgeschlossen wurde 

 
• Leistungskurse werden mit fünf Wochenstunden unterrichtet 

 
 
 

 
• Grundkurse Mathematik und 

Deutsch werden mit vier 
Wochenstunden unterrichtet 

 
• Grundkurse in den 

Fremdsprachen, den 
Naturwissenschaften, 
Geschichte und Politik & 
Wirtschaft mit mindestens 
drei Wochenstunden 

 
• Grundkurse in 

Religion/Ethik, DS, Kunst, 
Musik, Informatik, Erdkunde 
und Sport mit zwei 
Wochenstunden 

 


